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An das 
An das 
Präsidium des Nationalrates 
c/o Parlament 

A - 1 0 1 0 Wien 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

.-1/SN- 2..43!HE 

Handelsverband 
Verband österr. Mittel- u. Großbetriebe 
des Einzelhandels 
1080 Wien, Alser Straße 45 
Telefon 42 74 61,432236 
Telex 1 13288 hvb a 

8~i~ifft GE"*izEt\'TWG!Jt 
Z' ....... _ .. _ ...... ~ ....... -GtI·9 ... _ ... . 

Datum: 1 5. ~'il A ~ 1936 

I v.rt.'ll~' ~~ 
:It Uuv 

Wien, am 14. Mai 1986 
z 

Betreffend Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Laden= 
schlußgesetz geändert wird (Z. 33.500/4-111/1/86) haben 
wir an das BMH die Ihnen in der Beilage (25 Abzüg) überlas= 
sene Stellungnahme abgegeben. 

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

HANDELSVERBAND 

./ Beilage erwähnt 

Bankverbindungen: Erste österr. Spar· Gasse, BLZ 20111 Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien, BLZ 20151 Österr. Postsparkasse, BLZ 60000 
Konto-Nr. 000-26026 Konto·Nr. 656171105 Konto·Nr. 1285.257 
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An das 
Bundesministerium für Handel 

Stubenring 1 
A - 1 0 1 0 Wien 

Handelsverband 
Verband österr. Mittel- u. Großbetriebe 
des Einzelhandels 
1080 Wien, Alser Straße 45 
Telefon 42 74 61,432236 
Telex 1 13288 hvb a 

Wien, am 13. Mai 1986 
Dr. Th./Z 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes 
mit dem das Ladenschlußgesetz 
geändert wird - Z. 33.500/4-111/1/86 

Sehr geehrte Herren! 

Zu dem uns übermittelten Entwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

Vorausgeschickt werden darf, daß die Meinung je nach Branche 
variiert und nicht ganz einheitlich ist. 

Während die Betriebe der Nahrungsmittelbranche der Auffassung 
sind, daß die bestehenden Regelungen ausreichend seien und 
keiner Änderung bedlirfen, so ferne nur die jetzt schon gesetz= 
lich vorgesehenen Möglichkeiten voll ausgenützt werden und 
den regionalen besonderen Gegebenheiten entsprochen wird, 
spricht man sich im Non Food-Bereich zwar nicht gegen die 
vorgesehenen Veränderungen aus, macht jedoch den wesentlichen 
Vorbehalt, daß jede Novellierung nur dann wirtschaftlich sinn= 
voll sein kann, wenn sie weder direkt noch indirekt zusätz= 
liche Kosten bewirkt. Das heißt, daß neue Ladenöffnungszeiten 
nicht durch Lohn- und Gehaltszuschläge erkauft werden können. 

Wichtiger als eine Veränderung der bestehenden Ladenschluß= 
zeiten erscheint vielen Betrieben die VerkaufsffiÖglichkeit 
am 8.12. (nicht nur wenn es ein Samstag ist), der Wegfall 
der zwangsweisen Mittagssperre in der Steiermark sowie die 
Möglichkeit des Verkaufs von Lebensmitteln an den langen Sams= 
tagen vor Weihnachten. 

-/2 
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Seite 2 BMH 13.5.86 

Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile eines langen Samstages 
im Monat einerseits und eines langen wöchentlichen Abendver= 
kaufs andererseits hält die Mehrheit unserer Mitglieder, die 
sich dazu konkret geäußert haben, den monatlichen langen Sams= 
tag als für das bessere. 

Die Anliegen der Bundesländer im grenznahen Bereich mUßten 
jedenfalls durch besondere regionale Lösungen in geeigneter 
Form berücksichtigt werden. 

Zusammenfassend dürfen wir nochmals betonen, daß eine Stellung= 
nahme zu dem gegenständlichen Novellierungsentwurf allein 
deshalb schon so problematisch ist, weil es sich um einen 
Komplex handelt, der nicht nur aus der Ladenschlußzeitenre= 
gelung allein bestehtfsondern im Zusammenhang mit dem Ar= 
beitszeitgesetz, den kollektivvertraglichen Entlohnungsre= 
gelungen und verschiedenen Bestimmungen des Arbeitsverfas= 
sungsgesetzes gesehen und beurteilt werden muß. Auch Fragen 
der Arbeitszeitverkürzung müssen in diesem Licht betrachtet 
werden. Wenn man nämlich die gegebene Interpendenz außer acht 
läßt, läuft man Gefahr, zunächst auf einem Teilgebiet Novel= 
lierungen vorzunehmen, die für sich allein vernünftig sein 
mögen, die aber für künftige, zunächst nicht vorhersehbare, 
Entwicklungen auf anderen Gebieten wie z.B. kollektivvertrag= 
liche Entlohnungsregelungen , Arbe i tszei tverkürzungen oder 
sonstige arbeitsrechtliche Bestimmungen, in ihr Gegenteil 
verkehrt werden und sich unbeabsichtigterweise völlig schäd= 
lich auswirken könnten. 

Wir glauben daher, daß eine vernünftige und alle Beteiligten 
vor Enttschäuschungen bewahrende Regelung zur dann zustande 
kommen kann, wenn sich alle maßgeblich beteiligten Sozial= 
partner in ruhiger und sachlicher Atmosphäre über den gesam= 
ten Fragenkomplex eingehend beraten/um den unaufhaltbaren Ent= 
wicklungen der Neunzigerjahre, vor allem auch, was die Erhal= 
tung und Schaffung von finanzierbaren Arbeitsplätzen anbelangt, 
Rechnung zu tragen. Flexiblere Arbeitszeiten und entsprechend 
langfristige Durchrechnungszeiträume werden dabei besondere 
Bedeutung haben müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 

- -
...L . - - _·~.'~~~~f?~;t'~ .. 

KcmnR Dkfm.Paul Mailäth-lokorny Dr. Hildegard ~~her J 
Präsident Geschäftsführerin 

P.S.: 25 Exemplare wurden dem Präsidium des Nationalrates über= 
mittelt. 
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